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EDITORI AL

Milizpolizisten

Die Bundesverfassung verlangt von der Armee, bei

ausserordentlichen Lagen subsidiär die zivilen
Behörden zu unterstützen. Die aktuelle Botschafts-

bewachung findet aber in der ordentlichen Lage
statt. Dasführt innenpolitisch zu Diskussionen und

Kritik.

Es gibt vier Varianten, die Dilemmasituation zu
klären:

a) Botschaften werden durch ein militärisches

Dispositiv geschützt. Das entspricht heute nicht der

Bedrohungslage.

b) Die Lücken im Polizeikorps werden

ausschliesslich mit Durchdienern gedeckt. Aber deren

Bestand reicht nicht aus.

c) Die betroffenen Polizeikorps erhöhen ihre
Bestände. Dazu reicht das Geld nicht.

d) Die professionellen Teile der «Militärischen
Sicherheit» werden aufgestockt.

Könnten aber bei der Aushebung neben Milizsoldaten

nicht auch Milizpolizisten gewonnen werden?

Die Kantone Bern, Zürich und Genferhalten je ein

Kontingent. Für Ausbildung, Ausrüstung und

Bewirtschaftung der Diensttage wären die Polizeikorps
verantwortlich. Die Armee wird von der subsidiären

Unterstützungsaufgabe in einer ordentlichen Lage
entbunden. Dann kann sich die Armee wieder ganz
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Man wird mir sagen, dass irgendwelche Paragraphen

gegen das Modell sprechen. Ich meine aber, dass

sich auch Gesetzesartikel ändern lassen. Wo ein

Wille ist, ist auch ein Weg.

In dieser Nummer lesen Sie über Leadership und

von charismatischen Führern. Und Sie sehen, was

sich die Armeeführung unter moderner Infanterie
vorstellt.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Louis Geiger, Chefredaktor

L3

IIII Hill

Botschaftsschutz

WHf'

mw tl

i'* -•>•!

«trCWxVN.

r

frbFoto


	Militärpolizisten

